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V1, Hörning, 18.12.2024 

 

 

 

Meldeportal Version 2000 

Was ist neu ? 

 
Wartungshinweis für die Benutzerinnen und Benutzer des Meldeportals des Bayerischen Krebsregisters: 

 

Am Freitag, den 14.03.2025, von 11:00 bis 18:00 Uhr erfolgt die Aktualisierung des Meldeportals auf die neue 

Version 2000. Während dieses Wartungszeitraums steht das Meldeportal nicht für Meldetätigkeiten zur Verfügung. 

 

 

 

  



2 
 

Die neue Meldeportal Version 2000 beinhaltet elementare funktionale Erweiterungen für die Melderinnen und 

Melder. Hier eine Kurzübersicht der neuen Funktionen: 

 

1. Zwischenspeichern von Meldungen 

 

Meldungen können zu jedem Zeitpunkt zwischengespeichert werden, um die Bearbeitung zu einem 

beliebigen späteren Zeitpunkt fortzuführen. Somit können etwa Dokumentationskräfte Meldungen 

vorerfassen, die/der verantwortliche Ärztin/Arzt prüft, korrigiert ggf. und versendet diese anschließend. 

 

 

 

2. Statusanzeige zu Meldungen 

 

Zu jeder Meldung wird der aktuelle Verarbeitungsstatus graphisch und optional per Tooltip-Text angezeigt. 

 

 
 

Somit ist ersichtlich, ob die Meldung noch offen(zwischengespeichert) oder bereits versendet ist, vom 

Krebsregister bereits bearbeitet wird, oder die Bearbeitung des Krebsregister bereits erfolgte und die 

Meldung entweder als nicht vergütungsfähig eingestuft wurde oder als vergütungsfähig mit Einleitung der 

Abrechnung durch den Leistungsträger/Kasse. 

In Abhängigkeit des Status ist das Löschen oder eine Meldungskorrektur möglich. 

 

 

 

3. Anzeige von Meldungsinhalten 

 

Zu jeder Meldung kann eine detaillierte, übersichtliche Darstellung mit allen inhaltlichen Daten angezeigt 

werden. Bisher wurde zu eingereichten Meldungen nur der Meldeanlass und das Leistungs-/Meldungsdatum 

angezeigt. 
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4. Löschen von Meldungen 

 

Obsolete weil fehlerhafte Meldungen, die bereits an das Krebsregister gesendet wurden, können direkt 

gelöscht werden, sofern sie vom Krebsregister noch nicht in Bearbeitung sind; in der Regel 2 Wochen nach 

Einreichung der Meldung. Befindet sich eine Meldung gemäß Status bereits in der Bearbeitung durch das 

Register, kann eine Löschanfrage gestellt werden. Das Register wird dann prüfen, ob das Löschen möglich ist 

und dies wenn möglich ausführen. 

 

 

 

5. Korrigieren von Meldungen 

 

Muss eine Korrekturmeldung erstellt werden, kann eine Arbeitskopie einer bereits versendeten Meldung 

erstellt werden. In dieser können gezielt die erforderlichen Einzeldaten geändert werden. Bisher musste für 

eine Korrektur die Meldung noch einmal erfasst werden.  

 

 

 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch: 

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/krebsregister/doc/anleitung_meldeportal_krebsregister.pdf 

 

 

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/krebsregister/doc/anleitung_meldeportal_krebsregister.pdf

